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Das Zahntechniker-Handwerk
hat traditionell, wie auch das
übrige Handwerk, eine hohe
Ausbildungsquote. Eine mo-
derne Ausbildungsordnung 
ist gültig seit dem 1. August
1998, mit einem aktuellen Be-
rufsbild. Im Ausbildungsrah-
menplan sind alle zu ver-
mittelnden Ausbildungsin-
halte klar gegliedert und dem
Ausbildungsverlauf zeitlich
zugeordnet. Diese Ausbil-
dungsordnung bildet eine gute
Voraussetzung für eine quali-
tativ hochwertige Berufsaus-
bildung im Betrieb, denn der
Auszubildende hat ein gesetz-
lich verankertes Recht, alle
darin aufgeführten Aus-
bildungsinhalte vermittelt zu
bekommen.
Jeder gut ausbildende Betrieb
hat hauptsächlich die Motiva-
tion, Nachwuchs für den eige-
nen Bedarf auszubilden. Ein
schlechter Geschäftsverlauf
mit sinkenden Umsätzen 
und ungünstigen Zukunfts-
prognosen führt grundsätzlich
zu einem Rückgang der
Ausbildungsbereitschaft. Eine
staatlich reglementierte Aus-
bildungsplatzabgabe löst das
Problem insofern nicht, da die
Ausbildungskosten eines gut
ausbildenden Betriebes mit Si-
cherheit höher sind als eine
Ausbildungsplatzabgabe. Ein
solcher Betrieb würde bei un-
günstigen Betriebsergeb-
nissen gezwungen sein, diese
Ausbildungsplatzabgabe zu
bezahlen – ein zusätzlicher
Kostenfaktor. Im Rahmen der
dualen Berufsausbildung wer-
den dem Auszubildenden in
der Berufsschule die theoreti-
schen Inhalte des Lehrberufs
vermittelt. Diese sind in der
neuen Ausbildungsordnung in

einem Rahmenlehrplan in
Form von Lernfeldern, pas-
send zu dem betrieblichen
Ausbildungsrahmenplan, fest-
gelegt worden. Der Zeitbedarf
für die Berufsschule ist dabei
nicht verändert worden. Der
ausbildende Betrieb ist ver-
pflichtet den Lehrling für den
Berufsschulbesuch freizustel-
len.Die überbetriebliche Lehr-
unterweisung (ÜLU) dient ein-
zig und allein dazu, Ausbil-
dungsdefizite des einzelnen
Betriebes auszugleichen. Da-
durch ist es jedem Betrieb mög-
lich auszubilden,auch wenn er
nicht alle Ausbildungsinhalte
selbst vermitteln kann.Dies ist
beispielsweise in der Sparte
Kieferorthopädie häufig der
Fall. ÜLU-Lehrgänge, ein
Grundlehrgang und fünf wei-
tere, sind dazu bundeseinheit-
lich erarbeitet worden und sind
für den Auszubildenden ge-
nauso verpflichtend wie der
Besuch der Berufsschule. Wel-
che und wie viele Lehrgänge
durchzuführen sind, wird von
den regional zuständigen
Handwerkskammern festge-
legt. Überwiegend werden die
ÜLU-Maßnahmen in hand-
werkskammereigenen, über-
betrieblichen Ausbildungs-
zentren durchgeführt, in eini-
gen Fällen aber auch an Innun-
gen übertragen. Eine
Nichtteilnahme an den gefor-
derten ÜLU-Lehrgängen kann
zu einem Nichtzulassen zur
Gesellenprüfung führen. Är-
gerlich ist dabei allerdings eine
sehr unterschiedliche Kosten-
struktur der einzelnen Kam-
merbereiche, da diese nicht
bundeseinheitlich geregelt ist.
Die Gesellen- und Zwischen-
prüfungen sind fast aus-
schließlich von den Hand-
werkskammern an die jeweili-
gen Innungen delegiert wor-
den. Die Innungen erfüllen
damit hoheitliche Aufgaben,
die in der Handwerksordnung
eindeutig, zwingend vorgege-
ben sind. Für die entstehenden
Kosten sind diese selbst verant-
wortlich, einen Zuschuss von
der Handwerkskammer erhal-
ten sie nicht. Die Handwerks-
kammern legen lediglich die
Obergrenze der Prüfungsge-
bühren berufsübergreifend

fest und schreiben diese
Grenze über viele Jahre fort.
Die Prüfungen werden von eh-
renamtlichen Zahntechnikern
und Zahntechnikermeistern
abgenommen, die dafür ihre
Freizeit, teilweise auch Teile ih-
res Urlaubs opfern, hierfür er-
halten diese eine bescheidene
Aufwandsentschädigung und
die Erstattung ihrer Fahrtkos-
ten. Aus eigener langjähriger
Erfahrung, wie auch aus Ge-
sprächen mit Kollegen, weiß
ich, dass Prüfungen für Innun-
gen in der Regel Defizitposten
sind, die leider aus Mitglieds-
beiträgen der Innungsmitglie-
der auszugleichen sind.Die In-
nungen sind jedoch verpflich-
tet auch Prüflinge von Nichtin-

nungsmitgliedern zu prüfen.
Viele Innungen suchen hier 
einen Ausgleich, indem sie 
Innungsmitgliedern einen
Mitgliedernachlass gewähren
und Nichtinnungsmitglieder
mit der vollen Prüfungsgebühr
belasten.Diese Regelung kann
juristisch klar geregelt werden,
ist es doch für Innungsmitglie-
der nicht zumutbar, Nichtin-
nungsmitglieder zu subventio-
nieren.
Obwohl viele Kollegen Mit-
glied in der Innung sind, enga-
gieren sich nur relativ wenige
bei den wichtigen berufsstän-
dischen Aufgaben in ihrer Or-
ganisation. Leider, denn nur
innerhalb ihrer berufständi-
schen Organisation hätten sie

die Möglichkeit, auf Rahmen-
bedingungen Einfluss zu neh-
men, diese zu verbessern bzw.
Verschlechterungen zu ver-
meiden, da nur die Innungen
und der VDZI legitimiert sind,
die Interessen des gesamten
Berufsstandes bei Politik,
Krankenkassen etc. zu vertre-
ten. Kollegen, welche eine Mit-
gliedschaft in der Innung ab-
lehnen, nennen als Haupt-
grund für ihr Verhalten in der
Regel nur wirtschaftliche Er-
wägungen. Stattdessen betäti-
gen sie sich in vielerlei Bezie-
hung als Trittbrettfahrer. Zu
verurteilen ist insbesondere,
wenn solche Kollegen sich er-
dreisten, Standesorganisatio-
nen und ihre ehrenamtlichen
Funktionäre öffentlich zu ver-
unglimpfen, wie dies in einem
mir vorliegenden Artikel von
Herbert Stolle zu lesen steht.
Damit stellt sich so ein Kollege
selbst ins Abseits.
Wer nicht bereit ist, entste-
hende Ausbildungskosten und
Prüfungskosten zu tragen, der
setzt sich dem Verdacht aus,
Lehrlinge in erster Linie als bil-
lige Arbeitskräfte zu missbrau-

chen, anstatt qualifizierten
Nachwuchs auszubilden – ist
derjenige dann vielleicht ein
Abzocker? 
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„Prüfungen sind für Innungen
in der Regel Defizitposten“
Ein Statement von ZTM Armin Walz, dem Stellvertretenden Vorsitzenden des Gesellenprüfungsaus-
schusses im Zahntechniker-Handwerk Baden – die Innung –, zu dem ihm vorliegenden Artikel des
FVZL-Bundesvorsitzenden ZTM Herbert Stolle „Lehrlingsausbildung – von der Lust zur Last“.

ZTM Armin Walz

• geboren 1957 in Pforzheim
• 1976 Abitur
• 1981 Berufsabschluss als Zahn-

techniker 
• Mitglied der Gesellenprüfungs-

kommission seit 1984
• Mitglied des Landesfachaus-

schusses für Prüfungsfragen seit
1990

• Zahntechnikermeister seit 1992
• selbstständig seit 1994

Kurzvita

(cm) – Am 09.01.2004 kamen
die Vertreter der ostdeut-
schen Innungen zu einer
zweiten Arbeitstagung in
Sachsen-Anhalts Landes-
hauptstadt zusammen.
Nachdem die teilnehmen-
den Innungen zunächst den
Stand der  Vergütungsver-
handlungen in den verschie-
denen Vertragsgebieten aus-
getauscht haben, wurde an-
schließend über die aktuelle
politische Entwicklung so-
wie über die Probleme bei
der Einführung der BEL II-
2004 beraten.
Die Mitglieder der Koopera-
tionsgemeinschaft ostdeut-
scher Zahntechniker-Innun-
gen verständigten sich da-

rauf, sowohl die bisherige
parlamentarische Arbeit,als
auch die erfolgreiche Zu-
sammenarbeit mit den
Bundestagsabgeordneten
aus verschiedenen Fraktio-
nen fortzusetzen.
So sind bereits für Anfang
März 2004 weitere Ge-
sprächstermine mit den Ab-
geordneten des Bundesta-
ges in Berlin geplant. The-
men werden dabei vor allem
die Umsetzung der Gesund-
heitsreform sowie die Ent-
wicklung rund um die im Ge-
sundheitssystem-Moderni-
sierungsgesetz (GMG) vor-
gesehene Preisorientierung
an einen Bundesmittelpreis
ab 01.01.2005 sein.

Zweite Arbeitstagung
Die Kooperationgemeinschaft der ostdeutschen
Zahntechniker-Innungen traf sich in Magdeburg.
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